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Befeanntmatöi ngen
des 2cntralDor(tandcs.

An die Vorstände
der Handwerker- und Gewerbeverbände (Kreis¬

verbände) und Gewerbevereine.
Wichtig.'
Betr . die Anstellung eines Syndikus.

In Ausführung des in der letzten Hauptver-
sammlung zu Limburg  besprochenen Pro¬
gramms für unsere erweiterte Tätigkeit hat
der Zentralvorstand in seiner Sitzung am
8. Juni durch einstimmigen Beschluß den Herrn
Baumeister und Ingenieur Rud.
Kundigraber als Syndikus  des Ge¬
werbevereins für Nassau bestellt . Seine Auf¬
gabe ist es, insbesondere
1. die allgemeine und fachliche Organisation

des Handwerks und Gewerbes innerhalb
des auf Grund der neuen Satzungen in
einen Wirtschaftsverband umgestalte eu Ge¬
werbevereins für Nassau auszubauen:
die Förderung der wirtschaftlichen und
wirtschafts -politischen Jntercs en der Hach-
werker und Gewerbetreibenden nach jeder
Richtung hin zu betreiben und unsere Ver¬
einigungen und Verbände hierin mit Rat
und Tat zu unterstützen:

3. die technische Beratung der Handwerker
und Gewerbetreibenden zu organisieren:

4. das Bereinsblatt sowie die Bücherei und
Vorbildersammlung zu leiten.

Wir ersuchen die Vorstände der Handwerker¬
und Gewerbeverbände (Kreisverbände ), sowie
die Vorstände unserer Eewerbevereine und son¬
stiger Vereinigungen , einerseits den Syndikus
in der Erfüllung seiner Aufgaben tarkräftig
ru unterstützen, andererseits sich seiner Mit-
arbeit zu bedienen. V or a llem i st cS u 0 l -
wendig , demSyndikus Gelegenheit
Lu geben , wichtigen Versammlun-
8en und Besprechungen beizuwoh¬
nen,  um bei den Beratungen über den Ausbau
unserer Organisation und zur Verwirklichung
unserer neuen Ziele  unmittelbar Mit¬
arbeiten zu können. Wir ersuchen daher , uns
-̂ag und Stunde der Versammlungen recht»

»ettig anzuzeigen. In dringenden Fällen er-
wt en wir telegraphische oder telephonische Be¬
nachrichtigung (Fernruf 6250). Ter Syndikus
wird soweit es seine Zeit gestattet , den Ver-
Sammlungen und Besprechungen beiwohnen.

ZVi e s b a d e n , den 14. Juni 1920.
^ « ® <r  Zentral »»»stand
des Gt werbevcrein s für Nassau.

An die öorfärulc fämilictjcr Vereins,
ütrbändc uflv. im flibritsgrbict des

öc verbevercinz für Nassau.
. Tie Durchführung der in der Hauptver-
wnimlung beschchs enen Neu- und Umorganisa-
. ' vn und die allseitigeBertretung der

onderen und gemeinsamen In»
"ressen  sämtlicher einschlägigen Erwerbs»

Zusammenschluß des Handwerks
in Nassau!

Der Gewerbeverein für Nassau hat sich;u einem Wirt/chaftsverband
aller Handwerkervereinigunqen,Innungen, Genossenschaften und Gewerbevereine
umqebildet, um in umfassender Weise als Glied des Reichsverbandes des
deutschen Handwerks die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Ziele des
Gesam Handwerks und des gleichgerichteten gewerblichen Mittelstandes energisch
zu erstreben.

Dazu ist der Iusammenschluss aller handwerklichen Or¬
ganisationen im Gewerbeverein für Nassau erforderlich.
Es ergeht an alle diese Organisationen die Aufforderung zum Anschluß.

Handwerker ! Wirkt in Eueren Innungen und Vereini¬
gungen für diesen Anschluss. W.r zählen auf jeden.

Nur eine geschlossene, machtvolle Organisation
kann Erfolg haben!

gruppen wird nunmehr energisch in die Wege
geleitet . Wir verweisen in diesem Zusammen¬
hänge auf nebenstehende Bekanntmachung, die
Anstellung eines Syndikus betreffend.

Wir ersuchen Sie , mit tunlichster Beschleu¬
nigung eine Mitgliederversammlung zu be¬
rufen und von bie,er Beschluß fasten zu lassen:
1. über die Annahme der neuen. Ihnen zu¬

gegangenen Mustersatzung:
2. über die Höhe des von den Lokalgewerbe¬

vereinen für ihre eigenen Zwecke zu er¬
hebenden Beitrags.

Dem örtlichen Mitgliederbeitrag sind 10 M.
zuzureckmen, welche nach Beschluß der Haupt¬
versammlung zu Limburg, an die Zentral¬
kasse des Gewerbevereins für Nassau ab-
zuführeu sind. Dieser Beitrag von 1.0 Mark
ist, worauf noch besonders aufmerksam ge¬
macht wird , vom 1. April 1920 ab und
zwar je zur Hälfte am 1'. August und
1. Februar nach dem Mitgliederstand vom
1. Juli und 1. Januar an unsere Ka,se zu ent¬
richten . Treten den Handwerker- und Gewerbe¬
verbänden (Kreisverbänden ) Innungen und son¬
stige Körperschaften bei, so führen deren Mit¬
glieder , sofern sie nicht einem Lokal¬
gewerbeverein angehören,  gleichfalls
10 M. pro Mitglied an den Gewerbeverein für
Nassau ab. '

Tie Mustersahung ist von der eingesetzten
Satzungs -Kommission eingehend Punkt für

Punkt beraten worden , sodaß wohl mit deren
unveränderter Annahme zu rechnen ist. In
dieser Voraussetzung haben wir es übernom¬
men, jedem Verein soviel Abdrucke der Satzung
zu liefern , als er nötig hat . Die Einzelver¬
einigungen verweisen wir im besonderen aus
8 1 der zuständigen Satzung , welcher die Ver¬
ba nd  s b e z i e h u n g e n u m s chr e i b t.

Wir lassen die Druckarbeiten umgehend vor-
bereiten und ersuchen, uns bis zum 15 . Juli
mitzuteilen , wieviel Abdrucke jeder Verein be-
nötigt . Tie Druckkosten stelle» sich auf 30 Pfg.
für das Stück . Solche Vereine , die bis zum
15. Juli keine Bestellungen bei uns anfge-
geben haben , müssen für den Truck der
Satzung seihst Sorge tragen.

Auch die Mustersahung für die Handwerker
und Gewerbeverbände (früher Kreisverbände>
ist vom Zentralvorstand in Gemeinschaft mit
der von der Hauptversammlung gewählten
Satzungskommission aufgestellt worden . Ein
Probeabdruck dieser Satzung ging den Vor¬
ständen bereits zu.

Durch die Einbeziehung der In nun-
gen und Genossenschaften  in seinen
Arbeitsbereich hat der Gewerbeverein für Nas¬
sau seine Beziehungen zur Handwerkskammer
inniger gestaltet und die Arb eits g emein-
schaft  mit dieser weiter ausgebaut . Tie weck-
aus größere Beweglichkeit , Ivelche dem Gewerbe-
verein für Nassau in seiner Eigenschaft

2) rr Vorstand d.

ladet seine Mitglieder auf...

zu einer Versammlung im...

Tagesordnung:_ _ _

f den.... -d . J ., nachm .Uhr
_ein.
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als Wirtschaftsverband innewohnt,
gestattet ihm, die Handwerkskammer wirlsamst
zu unterstützen und überall dort , wo der Hand¬
werkskammer durch das Gesetz engere Gren¬
zen gezogen sind, ergänzend einzuspringen und
die Jnteressentengruppen vereint zu führen.

Im besonderen gilt dies in Wirts chafts-
Lolitischer  und politischer Hinsicht. Hier ist
es eine wichtige Aufgabe des Gewerbe¬
vereins für Nassau, berechtigten Forderun¬
gen aller Handwerker und Gewerbetreiben¬
den Rechnung zu tragen , ihre Wünsche bis in
die Spitzen der Reichsbehörden zu leiten und
der breitesten Oeffentlichkeit vertraut zu machen.

Tie vielen Pflichten , welche wir durch dieses
Programm zu erfüllen haben, können nur
auf einer gesunden wirtschaftlichen Grund¬
lage erfüllt werden und wir erwarten , daß
der Handwerker- und Gewerbestand bereit ist.
die erforderlichen Opfer für die Förderung
seiner Organisation zu bringen.

Durch den Zentralvorstand wurde kürzlich
ein Wahlausschuß  eingesetzt, dessen beson¬
dere Aufgabe es ist, auf rein politischem Ge¬
biete nnd neben unseren sonstigen Förderungs¬
maßnahmen unsere allgemeinen Ziele zu for¬
dern . Wir bitten Sie , auch in Ihrem Lokalver¬
band für die Bildung eines Wahlausschusses
besorgt,zu sein, und behalten uns vor, mit
einem Arbeitsprogramm demnächst näher an
Sie heranzutreten.

Bon der heute mehr denn je höchst wert¬
vollen gewerblich - technischen Büche¬
rei , Vorbildersammlung und Pa¬
tentschriftenauslage  und der damit
verbundenen B ii cher v e r l e i h u n tz wird viel
zu wenig Gebrauch gemacht. Wir bitten , stets
darauf hinzuweisen und besonders die abge¬
legenen Verbünde zur Entleihung zu veran¬
lassen.

Ter Durchführung und Förderung all dieser
Pläne soll zukünftig auch unsere Verbands¬
zeitschrift  mehr als es bisher möglich war,
dienen . Wir planen einen zweckentsprechenden
Ausbau und erwarten auch hierin weitgehendste
Unterstützung seitens aller im Handiverke und
im Gewerbe Tätigen . Wir können dem mehr¬
mals geäußerten Verlangen nach Erweiterung
nur dann Rechnung tragen , wenn uns durch
schriftliche Anregungen und Mitarbeit
aller Leser  die Gewähr gegeben ist, daß der
Inhalt des Blattes mit Aufmerksamkeit verfolgtwird.

Tie Herren Vorstände, denen die regen
Geister unter den Mitgliedern bekannt sind,
können sich für diese Sache jedenfalls sehr för¬
dernd und aneifernd einsetzen. Unser Ge¬
werbeblatt soll der Spiegel unserer Entwicke¬
lung sein.

Wir Mneu wieder eiuen .Fra gskassttzn
einzurichten und möchten schon heute ersuchen,
Dahin M ivirkeu. daß hiervon ausgiebige«
Gebrauih gemacht wird . Ein solcher' „Frage¬
kasten" ersetzt Rundschreiben und trägt Beleh¬
rung und Anregung in alle Jntercssentenkneise.

In dem Inseratenteil  unseres Nas au-
ischen Gewerbeblattes ist billige Gelegenheit
gegeben, wirkungsvolle Geschäftsempfeh-
1u n g en,  Kaufs - und Verkaufsangebote usw.,
in die Jnteresstntenkreistz zu bringen . Jeder
Inserent fördert hierdurch erheblich seine eige¬
nen und gleichizcitig die allgemeinen Verbands-
interessen uud trägt nicht zuletzt zu eiuer
Verbilligung he zw . Erweiterung
der Berbandszeitschrift  bei . Auch ver¬
bürgt die weite Verbreitung des Gewerbe-
blättes , das in eiuer Auflage von Über 10000
Exemplaren erscheint, einen wirksamen Erfolg.

Wir lialten es für wünschenswert, unserer
Kasse einen Zuschuß durch Ausnutzung jeder
günstigen Gelegenheit zuzuführen . Ein solcher
ist zweifellos durch den Neudruck der Satzungen
und der damit verbundenen Reklame  ge¬
geben. Wir hoffen genügend An träge zu be¬
kommen. Natürlich kann uns in dieser Sache nur
eine sehr große Auflage der gleichen Satzung
— also allseitige Annahme — unterstützen.

Sie sehen, wie auch hier die Einheitlichkeit
und der Znsammens .Miß fördernd wirkt.

Hier gilt , ioie für unsere gefaulte Organi¬
sation . das Leitwvrt : Selbsthilfe über

alles.  Nur diese kann uns die Selbständig-
keit gewährleisten , die jeder Wirtschafts¬
organisation  in erster Reihe zu eigen
sein muß.

Für die bequeme .und billige Einladung
der Vereine zu Versammlungen  usw.
treffen wir nunmehr eine Neuerung im Ge-
werbebllatt . Auf der Men Seite ersähe int ein
freier Fußstreifen , in dem durch Stempelauf¬
druck oder Handschrift durch die Versandstellen
der Kreis - und Ortsvebüände die Einladungen
in auffälliger und wirkungsvoller Weise ange¬
bracht iverden können.

Wir bitten Sie , Ihre bewährte Werbe¬
tätigkeit  auch weiterhin fortzusehen und
die Reihen der organisierten Handwerkerschaft
und Gewerbetreibenden bis zum letzten Mann
aufsüllen zu helfen, damit unser Verband als
machtvolle Geschlossenheit  handeln
kann, getreu dem Grundsätze:

„Einer für Alle, Alle für Einen ."
Wiesbaden,  den 13. Juni 1920.

Der Zentratvorstanb
veS GewerbeiwreinS für Nassau.

verlcdt.
über die Sitzung drsScntraloorftandes

am9. Jnni 1920.
Anwesend unter dein Vorsitze des Herrn

Justizrat Dr . Bickel 14 Mitglieder.
Tas Mitglied des engeren Vorstandes , Herr

Landesbankrat Dr . Schlosser,  ist zun, Re-
grerungsrat beim Finanzamt in Frankfurt
a . M . berufen worden und wegen seines da¬
durch bedingten Wegzugs von Wiesbaden aus
dein engeren Vorstand ausgeschieden.

Das langjährige Mitglied des Zentralvor¬
standes , Herr Maurermeister Karl Peppler
in Biedenkopf ist nach längerem Leiden am
26. Mai gestorben. Sein Andenken ehrte der
Zentralvorstand durch Erheben von den Sitzen.

1. Auf Vorschlag des engeren Vorstandes
wurde Herr Baumeister und Ingenieur Rud.
Kundig rab er  in Biebrich einstimmig als
Syndikus des Gewerbevereins für Nassau ge¬
wählt , und er hat nach vollzogener Wahl den
Verhandlungen beigewvhnt.

2. Tie von der letzten Hauptversammlung
eingesetzte Satzungskommission hatte in zwei
Sitzungen die Satzung für den Gewerbever¬
ein fite Nassau sowie die Mustersatzungen für
Handwerker- und Gewerbeverbände , (früher
Kreisverbände ) und für die Lokalgewerbever¬
eine einer eingehenden Beratung unterzogen.
Sie wurden nach den Vorschlägen der Kom¬
mission mit einigen kleinen unwesentlichen
Aenderungen vonr Zentralvorstand endgültig
festgesetzt. Tie Satzung für den Gewerbever¬
ein für Nassau ist in ihrer neuen Fassung in
der vorliegenden Nummer veröffentlicht. So¬
wohl die Kommission als auch der Zentralvor¬
stand standen auf dem Standpunkt . zwecks
Wahrung der Einheit in der Organisation eine
Unterscheidung zwischen ordentlichen und außer¬
ordentlichen Mitgliedern innerhalb der Lokal¬
gewerbevereine nicht eintreteu zu lassen.

3. Ter Ausbau der Organisation des Ge¬
werbevereins für Nassau auf Grund der neuen
Satzungen ist bereits in Wiesbaden mit Erfolg
in Angriff genommen worden . Tie voc-
geschlagene Gründung eines Stadtverbandes
für Handwerk nnd Gewerbe erscheint ge¬
sichert (des Näheren verweisen wir auf dm
Aufsatz in der vorigen Nu,inner ds. Bl .). jBei-
trittserklärungen für den Stadtverband , der ein
Organisationsglied des Gewerbevereins für
Nassau darstellt , liegen bis jetzt vor von der
Schornsteinfeger -Zwangsinnung , der Schuh¬
macher-Zwangsinnung , der Schlosser-Zwangs¬
innung und der Ortsgruppe Wiesbaden
des Deutschen Verbandes der elektro¬
technischen Jnstallntionsfirmen . Diese vier
Korporationen wurden als Berbands -Mitglie-
der des Gewerbevereins für Nassau ausgenom¬
men . Auch in den übrigen Kreisen wird die
Organisationsarbeit alsbald einsetzen und g bt
sich schon vielseitig reges Interesse für den
'Ausbau unserer Wirtschaftsorganisation kund.s

4. Nachdein von der letzten Hauptversamm-
lung die Forderung aufgestellt lvorden ist, daß
sich der Gewerbeverein für Nassau .nicht nur
wirtschaftspolitisch , sondern auch politisch be¬
tätigen soll, hatte der engere Vorstand eine«
vorläufigen Wahlausschuß gebildet, der am
8. Juni zu seiner ersten Sitzung zusammenge-
treten war . Für die politische Betätigung des
Vereins bezw. des Ausschusses wurden folgende
Richtlinien aufgestellt:
a) der Ausschuß hat alle Wahlangelegenheiten!

zu bearbeiten:
b) er wird veranlassen , daß innerhalb der

Handwerker- und Gewerbe-Verbände sowie
der örtlichen Vereinigungen ebenfal .s
Wahlausschüsse gebildet werden:

c)  nach Anhörung dieser Ausschüsse werden
für die Wahlen zum Reichs- und Landtag
aus den Reihen der selbständigenHandwer er
und Gewerbetreibenden geeignete Kandi¬
daten aufgestellt und den betreffenden po¬
litischen Parteien zur Aufnahme in ihre
Vorschlagslisten an aussichtsreicher Stelle
vorgeschlagen:

cl) die Wahlausschüsse der Handwerker- und
Eewerbeverbände treten besonders in Tä¬
tigkeit bei den Wahlen zum Kreistag und
Kreisausschuß , zu den Steuerausschüs en
nnd bei den Wahlen der Arbeitgeberver¬
treter für die Ortskrankenkassen;

e) die Wahlausschüsse der örtlichen Bereini¬
gungen haben die Aufgabe, für die Wahlen
zur Stadtverordnetenversammlung oder
Gemeindevertretung geeignete Vertreter
aus dem Handwerk und Gewerbe aufzu¬
stellen : '

f) bei den Wahlen zu d und e bleibt die
Entschließung über selbständiges Vorgehen
oder gmreinsame Arbeit mit den verschie¬
denen Parteien , von Fall zu Fall Vorbe¬
halten.

Es wurde ein engerer Arbeitsausschuß ge¬
wählt , bestehend aus -den Herren Stadirat
Meier  in Wiesbaden , Maurermeister H. I.
Geil  in Oberlahnpein . Fabrikant W. Busch
in Oberursel und ' dem Syndiküs Kundi-
graber.

Ter Zentralvorstand erklärte seine Zustim¬
mung zu der Bildung des Wahlausschusses
und den aufgestellten Richtlinien für dessen
Tätigkeit.

5 . Tie Besoldungen der Beamten wurden
nach Maßgabe der neuen staatlichen Besol¬
dungsordnung geregelt und festgesetzt, ebenso
für die hauptamtlichen Lehrpersonen vorber-
haltlich der Zustimmung der beteiligten Ge¬
meinden.

6. Das durch die Satzungen festgelegte Pro¬
gramm für den weiteren Ausbau des Gewerbe¬
vereins ftir Nassau als Wirtschaftsorganisation
fand einhellige Zustimmung.

Satzung
des Scwerbevereim für Nassau

(Verband nassaulscher Bewerbevereine,Landwerkerver¬
einigungen.Innungen und gewerblichen Genossenschaften)

Eingetragener Verein . Gegründet 1844.

I.
Name, Sitz, Umfang «nd Zweck des BereiuS,

§ 1.
Name.

Der Verein führt üen Namen
„Gewerbevereiu für Nassau«,

sBerband der »aff. Gewerbevereine, Hand,
werkervereiuignnge». Innungen «nb gewerb¬

lich«« Genossenschaften).
Er ist in das Bereinsregister eingetragen.

§ 2.
Sitz und Umfang.

Der Verein hat seinen Sitz in Wiesbaden
und umfaßt das Gebiet des RegierungsbezirksWiesbaden.

* 8.
Zweck.

Der Verein bezweckt die Förderung «nd
Währung der rvirtschaftlichen«nd berufliche«
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Interessen der Handwerker und Gewerbe¬
treibenden.

Er sucht dieses Ziel als Wirtschaftsverband
in engster Fühlungnahme mit der Handwerks¬
kammer, den Handelskammern und verwandten
Körperschaften zu erreichen. Seine Ausgaben
sind insbesondere:
1. Zusammenschluß des Handwerks und Ge¬

werbes und seine Vertretung im Reichsver¬
band des deutschen Handwerks als dessen Mit¬
glied.

8. Vertretung der Interessen des Handwerks
und Gewerbes sowie seiner Mitglieder bei den
Behörden, öffentlichen und gesetzgebenden
Körperschaften,'

ß. Einrichtung von Aemtern oder Nebenstellen
zur Erteilung von Nat und Auskunft in ge¬
werblichen, technischen, wirtschaftlichen und
Rechtsfragen, sowie zum Schutze der Mitglie¬
der vor wirtschaftlichen Verlusten (Auskunft
über Kreditwürdigkeit, Einziehung von For¬
derungen u. bgl.);

4. Bearbeitung gewerblicher, technischer und wirt¬
schaftlicher Fragen , Durchführung der hieraus
sich ergebenden Maßnahmen;

8. Abhaltung gewerblicher und technischer Bor¬
träge, Vorführung und Besprechung neuer
Erfindungen und verbesserter Arbeitsweisen
für Handwerk und Gewerbe;

b. Unterhaltung einer gewerblich - technischen
Bücherei und Vorbildersammlung , verbunden
mit einer Patcntschriften-Auslage,'

7. Herausgabe einer Zeitschrift, die der Berufs¬
bildung und den wirtschaftlichen und wirt¬
schaftspolitischen Interessen der Mitglieder,
dient und in welcher die Verhandlungen des
Vereins veröffentlicht werden.

8. Errichtung und Verwaltung von Berufsschu¬
len (gewerbliche Fortbildungsschulen ) für die
männliche und weibliche schulentlassene Ju¬
gend, Veranstaltung von Kursen zur Weiter¬
bildung der Handwerker und Gewerbetrei¬
benden.

II.
Mitgliedschast.

§ 4.
Mitglieder.

Der Verein hat
ordentliche oder Verbandsmitglieder,

außerdem
korrespondierende und
Ehren-Mitglieder.

§ 8. -
Verbandsmitglieder sind die Gewerbever¬

eine, handwerklichen und gewerblichen Ver¬
einigungen, Innungen und Genossenschaften.

Einzelne Personen können als Mitglieder
nicht unmittelbar dem Gewerbcverein für
Nassau beitrrten , sondern nur einem ange¬
schlossenen Grwerbeverein , einer Handwerker¬
vereinigung, Innung oder Genvffenschaft.

Korrespondierende Mitglieder werden vom
Zrutralvorstaud.

Ehrenmitglieder von der Hauptversammlung
ernannt.

§ 6.
Eintritt.

Die im Vereinsbezirk jetzt bestehenden Lo¬
kalgewerbevereine sind Verbandsmitglieder des
Vereins . Ueber die Aufnahme neuer Verbands-
Mitglieder beschließt der Zentralvorstand . Gegen
eine Ablehnung steht die Berufung an die
Hauptversammlung zu. Diese entscheidet end¬
gültig.

Die Verbandsmitglieder des Gewerbevereins
für Nassau sind zugleich Mitglieder des zustän¬
digen Handwerker- und Gewerbe-Verbandes.

Austritt.
Der Austritt ist nur zum Schluss» eines

Geschäftsjahres zulässig und vor dem 1. Ja¬
nuar dem Zentralvorstand schriftlich anzuzei-
äen. Der Austritt ans ' dem Gewerbeverein
N» Nassau hat auch die Ausscheidung aus dem
Handwerker- und Gewerbe -Verband zur Folge.

§ 7.
Ausschluß.

Ueber den Ausschluß eines Mitgliedes eut-
'chetöet der Zeutralvorftand.

Ausgeschlossen können solche Mitglieder wer¬
den welche
1 den Grundsätzen und Bestrebungen des

Vereins zuwiderhandeln;
3. nach zweimaliger Mahnung mit der Entrich¬

tung des Beitrages im Rückstände bleiben.
Dem Ausgeschlossenen steht die Beschwerde

an die Hauptversammlung zu. Diese entschei¬
det endgültig.

§ 8.
Pflichten der Mitglieder.

Die Verbandsmitglieder haben die Pflicht, die
Satzung des Vereins zu befolgen und dessen
Zwecke zu fördern.

Die Verbandsmitglieder bezahlen für jedes
ihrer Einzelmitglieder einen Jahresbeitrag , der
von der Hauptversammlung des Gewerbevereins
für Naffau festgesetzt wird.

Gehört ein Einzelmitglied einem Gewerbe-
vercin und einer Innung oder Fachvereinigung
an, die dem Gewerbeverein für Nassau ange¬
schloffen ist, so ist es für diesen nur einmal bei¬
tragspflichtig und zwar als Mitglied des Ge¬
werbevereins.

Daneben kann die Hauptversammlung in
besonderen Fällen die Erhebung einmaliger
außerordentlicher Beiträge beschließen.

Die Zahlung des ordentlichen Jahresbei¬
trags erfolgt je zur Hälfte am 1. August und
l. Februar . Für die Berechnung des Beitrags
ist die Mitqliederzahl am 1. Juli und 1. Ja
nuar maßgebend.

§ S.
Rechte der Mitglieder.

Den Verbandsmitgliedern und deren Einzel-
mitgliebern stehen folgende Rechte zu:
1. Kostenloser Bezug des Gewerbeblattes;
3. Kostenlose Benutzung der Bücherei und Vor-

bildersammlung,'
3. Benutzung der Einrichtungen des Hand¬

werker- und Gewerbe-Verbandes (bzw. des
Handwerksamtes );

4. Stimmberechtigte Teilnahme an den Mitglie¬
der- und Hauptversammlungen nach Maß¬
gabe der 44 13 und 15 dieser Satzung,'

5. Besuch der Vorträge.
«-. Aktives und passives Wahlrecht.

Die korrespondierenden Mitglieder und
Ehrenmitglieder haben dieselben Rechte wie die
Einzelpersonen der Verbandsmitglieder, sind
aber von der Beitragszahlung befreit.

III.
Gliederung nnd Verwaltung des Vereins.

§ 10.
Die Organe des Vereins sind:
1. die Hauptversammlung,'
2. der Zentralvorstand,'
3. die Handwerker- und Gewerbe-Verbände?
4. die Verbandsmitglieder:
5. die Kommissionen.

§ 11.
Yan pt v er s«mx Ia u tt..

Die Hauptversammlung besteht aus den
stimmberechtigten Abgeordneten der Verbands¬
mitglieder nnd dem Zentralvorstand.

§ 13.
Die Verbandsmitglieder wählen wenigstens

einen Abgeordneten zur Hauptversammlung.
Ist die Zahl der Einzelmitglieder größer als
50, so kann für jede angefangenen weiteren
50 Mitglieder ein weiterer Abgeordneter ge¬
wählt werden, bis zur Höchstzahl von -10 Ver¬
tretern .*)

§ 13.
In jedem Jahre findet eine ordentliche

Hauptversammlung statt. Der Versammlungs¬
ort wird von der vorhergegangenen Hauptver-

Hirrnach könne» gewählt werdrn:
bl» rlnschl. 60 Etnzelmitilleder l Abgeordnete«

»et 61- 100 „ 2 Abgeordnete
. ioi -m , 3 „
» 161 —200 „ «» *01- »» „ 6
, 261 - 300 . «
„ 301 - 860 „ 7
. S61 -Ä 0 . * ,
. 401 -460 , » »
. mehr all 46» . ’* .

sammlung bestimmt. Den Zeitpunkt setzt der
Zentralvorstand fest.

Die Berufung der Hauptversammlung er¬
folgt durch den Zentralvorstand unter Mittei¬
lung der Tagesordnung,im Vereinsblatt mim
bestens vier Wochen vor dem festgesetzten Zeib
Punkt.

In dringenden Fällen kann der Zentralvor.
stand außerordentliche Hauptversammlungen be,
rufen. Auf Antrag eines Viertels der Ver,
bandsmitglieder oder mindestens von vie-
Handwerker- und Gewerbe-Verbünden muß ein-
solche berufen werden.

4 14.
Zur Zuständigkeit der Hauptversammlung

gehören insbesondere:
1. Aenderung der Satzung (4 26);
2. Beschlußfassung über Auflösung des Vereins

(4 27);
3. Entgegennahme des Jahresberichtes . Prü¬

fung der Jahresrechnung , Entlastung des
Vorstandes;

4. Genehmigung des Haushaltsplanes;
5. Festsetzung des Jahresbeitrags der Verbands¬

mitglieder;
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern;
7. Entschließung über Berufungen gegen die

Ablehnung der Aufnahme von Berbanbsmit-
gliedern sowie über Beschwerden gegen den
Ausschluß von solchen;

8. Beschlußfassung über Anträge des Zentral¬
vorstandes, der Handwerker - und Gewerbe-
Verbände und der Verbandsmitglieder;

9. Wahl des Ortes der nächsten Hauptversamm¬
lung.

4 16.
Stimmberechtigt in der Hauptversammlung

sind die nach 4 12 gewählten Abgeordneten so¬
wie die Mitglieder des Zentralvorstandes.

Einzelmitglicder der Gewrrbevereine und
der sonstigen angefchlossenen Vereinigungen
können an den Verhandlungen der Hauptver¬
sammlung mit beratender Stimme teilnehmen.

Der Gang der Verhandlungen der Haupt¬
versammlung , insbesondere die Beschlüsse, sind
schriftlich aufzunehmen . Die Niederschrift ist
vom engeren Vorstand (4 17) und dem Berhand-
lungsskhriftführer zu unterzeichnen und im Ge¬
werbeblatt zu veröffentlichen.

4 1«.
Z e n t r a l v o r st a n d.

Der Verein wird durch den ZentraloorstanL
geleitet und verwaltet . Er besteht aus mindc,
stens 26 bis höchstens 32 Mitgliedern und
zwar aus:
1. öem Vorsitzenden; l
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden; \ engerer
3. vier Beisitzern und einem Wer- t Vorstand

tceter der Handwerkskammer ; 1
4. mindestens achtzehn Vertretern des Hand¬

werks (möglichst Handwerker );
5. je einem Vertreter der Regierung und des

Bezirksvcrbandes für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.
Ter Zentralvorstand hat das Recht, sich durch

Zuwahl geeigneter Persönllchkcttcn , namentlich
aus den Kreisen der sonstigen Gewerbetreiben-
den, zu ergänzen vis zur Höchstzahl von
32 Mitgliedern.

Die Aemter des Zentralvorstandes sink
Ehrenämter.

4 17.
Der engere Vorstand besteht aus den in 4 U

unter Ziffer 1 bis 3 bezetchneten Mitglieder,
und wird von den unter Ziffer 4 genannte-
Mitgliedern gewählt . Seine Obliegenheite-
werden durch die Geschäftsordnung des Zen>
tralvorstandes bestimmt.

Die Beamten mit selbständigem Dezernai
nehmen im engeren Vorstand und Zentralvor
stand, sofern sie nicht Mitglieder desselben sinh
mit beratender Stimme an den Sitzungen teil

Der Verein wird - durch den Vorsitzenden
oder dessen Stellvertreter und ein weiteres
Mitglied des engeren Vorstandes gerichtlich
und außergerichtlich vertrete ».

4 18.
Tie unter Ziffer 4 bezeichncten Vertreter de-

Hembwerl- werden vcn den Mitgliedcrver»
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sammlungen - er Handwerker- und Gewerbe
Derdande gewählt. Von jedem dieser Verband,
«st ein Vertreter und für jeden Vertreter ei,
Stellvertreter zu wählen.

Neben dem Vertreter kan« auch der Stell
l\ e" Sitzungen des Zentralvorstan

des, dieser aber nur mit beratender Stimmemiitegntett.
Die Amtszeit der Mitglieder des Zentral

Vorstandes uikd deren Stellvertr »te.r «ft öi'el
^Ö6 &en?laf't3‘,6reÊidet ein Drittel aus. die

"^ en Jahren Ausschetöenöevwerten öurch öaA Los bestimmt.

»asfanifcheS Gewerbeblatt

H iS.
öie Verwaltung des gewerblichen Unter-

Wi rbJ UTd> bett  Zentralvorstand
t & Etzsschuß für das Fortbtldungs-

I^ ulweftn eingesetzt, in de» neben Mitgliedern
^ " iralvorstandcs Vertreter der staatlichen

und kommunalen Behörden, der Lehrerschaft
nebm6/r terili3tt n ^ "ufsstände und der Arbeit¬nehmer berufen werden.
ani ? w %°r '!Z nbS 6eS  Zentralvorstandes ist

H dieses Ausschusses.
atu™ öer  Ausschußmitglieöer
3elte« die Bestimmungen des H 18 Absatz3
numum mU * ^ m  fdttC ^ 'lchastsorö-

H20.
Handwerker - und ® eroer6e =

Verbände.
Die Verbandsmitglieder innerhalb eines

Gestchtsvun^ ^ " ^ " verkehrstechntschcn
rivo» - abgegrenzten Bezirks bilden
k "^ L "" bwerker- und Gewerbe-Verband. Für
diese Verbände und deren Organisation werden

om Zcntralvorstand Mustersatzungen aufgestellt.
§ 21.

Verbandsmitglieder.
Verbandsmitglieder sind die Gewerbevereine

bandwerkltchen und gewerö-
Uchen Fachvererntgungcn, Jnnunaen „ nt>
werblichen Genossenschaften 9"
, Diese Vereine regeln ihre inneren Avv-
legenyeiten selbständig. Ihre Satzung ü! rf
nickt gegen die Bestimmungen der vorliegenden
"^ " "^ ^ 'isbesondere nicht gegen den § 3 ver¬
stoßen. Für die Gewerbevereine ist die ausoe

®rtti,,i S“"«™ «« - ndw-rk» ,
5,- " ' " fm tb Fachvereinigungen ) zum Muster

soll. Dem Zentralvorstand steht das
V" ÖiC Rüther und Mitglieder-oerzerchnisse zu nehmen, öas Kasten- mtfi «w*

Lieferungs-Genossenschaftd.§chuhmacher
Genossenschaft mit beschr. Haftpflicht

Wiesbaden. - In Liquidation.
L7 ,VJ2 \ nack-

Marktftratze 35, die 'äesiähn 'g- "---r -rhorn ,

General-Versammlungstatt, wozu wir unsere Mi ><>,( r . .
«nt zahlreiche Teilnahme emladen

i xu ... Tagesordnung:
J . ^ frixmäbend;, für 1013. 2.  Verteilung der

Srntetle und Zinsen 3. Genehmig ms der ^
4. Entlastung des Vorstände;. 5 Wahl einen ö'
fungskon,Mission. b.  Verschiedenes m

Q. . Die Liquidatoren

»> z. e ,tpya l. Hch. Scheer.  Wilh . Krug

Mitgliederversammlungen und Bor-
andssttzungen beizuwohnen.

Auflösung eines Gewerbevereins hat
'valten^ ÄN ^ . ^ n Vermögen zu ver-^ innerhalb zehn Jahren an
ist ein neuer Gewerbeverein, dann

&iefen  Verein abzuführen.
ö‘efer  Eiert an demselben Orte kein

neuer Gewerbeverein , dann kann der Zentral-
SS ^ "̂anderweitige VerrvenÜMg des
Vermögens für Bereinszwecke verfügen.

H22.
Kommissionen.

9r„ ^ “ r ^ " ^tung und Bearbeitung bestimmter
stngelegenheiten können vom Zentralvorstaud
TnmJ -r- em  ® r'f e’!en  ständige oder besondereKommissionen eingesetzt werden.

IV . > _

Allgemeine Bestimmung, ,
§ 23.

Vereinsjahr.
3«. f“Wft üom L April bis

§ 24.
m » Abstimmungen.

«« r * Abstimmungen entscheidet die
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten
?ekrS ett8 itWeU SÜt bet « »trag als ab-

Für die Abstimmungen über die Aenderuua
dîo U”6 Auflösung des Vereins sind
die Bestimmungen der H§ 26 und 27 maßgebend

§ 28.
Wahlen.

AetM*  l^ Ien* e.rf0^ n aeheim durch Stinnn-
settel . Wenn kein Widerspruch erhoben wird
* bUXdl  3uruf  äescheheu.

^ ^ " ^ lten öiejenigen, welche mehr
als dre Halste aller abgegebenen Stimmen er-
haltcn haben. Bei Stimmengleichheit entschei-
lnn/ -? ®°2 \ emo9'° r[i^enöen  ber Versamm¬lung zu ziehende Los.

^ rb ™ erften Wahlgang keine unbedingte
Stimmenmehrheit oder Stimmengleichheit er«
zielt dann erfolgt eine engere Wahl zwischen
denienigen . welche im ersten Wahlgang dre
meisten Stimmen erhielten.

§ 26.
Aenöerung öerSatzung

^ Aenüerungen der Satzung können in jeder
^muptversammlung mit Dretviertelmebrl >cit
der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen
werden. Anträge auf Aenderung der Satzung
sind, soweit sie nicht vom Zentralvorstand ge-

i-ntmmer 13

Äiiie

BeujtiioleÄtÄ
meister - und Polierkurse.
Eintritt :Äug., Okt. u.Jan
Ausfuhr !. Programm 2 M.

Li-iWDriiksche»
liefert Hermann Aauch,
Wirsbadkn, Frikdrichstr. 3«.

WgLWMHNIU
Werkftatte für Elektrotechnik

Elektromotore,Dynamos.
Transformators usw.

Werden schnellstens billigst repariertu. neugewickelt,
»ufandere Spannung und Tourenzahl umgewickelt

Eigene Prüfstation
«tte âuch def ekte Molare  werden angekauft.

W.Ungeheuer Lökne
Dkühiwarenfabrik,Höchst«.M. Telefon 132

PtrzilltteIrllhtßkflklhte
tniii km?lette Irsht

eiHfrifHipBien.

für alle
industttelle ZweckeOele und Fette

J . _ m _ *
^AC.lbr1{€.!?,cn ' 1®̂ « . Gummiwaren , Dichtunas»
m« * c iaIlC" ' Dummischläuche , Tretbriemen-
nacljs rc. je. alle« in Friedensqualitäten liefert

H- 3*Kirfchhöfer.Schierfiein-W. a. Rh.
Od « und Fett-Fabrik. Gegr 18S8.

IosefThomas
iklektro-Inftallatlonsgeschäft
FlörsheimM .,Bahnhofstr.8.
An«und Verkauf von Elektro¬
motoren. Kleine Motoren stet«
auf Lager, sowie s3/ntlicheS

JnstallationSiiiaterial.

aller Art; insbesondere
Wt. I: Ariuatar:,:. Rohre,
Form stücke. Kanalisations¬
artikel, Flanschen, Fitting»,
Schrauben, Dichtung-n,
Rohrleitungrkitte und Hanf.

Abt. H: Treibriemen nebst
Zubeh.Ni-n,-.,s3d»ik»„
n. stettbüchs., Stopfbüchsen.
Packungen, Putzwolle, Putz,
tiicher, Asbest- „nd Gi.mmj.
platten, Schläuchea. Art rc.

Ludwig Müller , Sohn
Teleson 474 Höchst a . M . Königsteinerstr. 8»

§pe;ial-§tein-werke
3nh.: Paul Grosse, Hofheimi T.

D . R. P . a„9em. D. R. P . angem.I Spezial-Daustekn„Fortschritt"
« Spezial-Fabrik für Kunstmaimoru. Kunststein usw.

Bank-Konto: Vorschnßverein Höchst am Main.
Telefon: Amt Hof eim 18.

Telegramm-Adresse: Grosse, Hofhelm.!
k. auch defekte Motore werden angekauft. C— auf Lager, sowie säoitliche« 2
v « ausgebcr: Dewerbcveretn für Nassau- Schnitt leitrr i « ^ll(ta°atton*lliateüai;- L

WMM . . . S ™, . » ,, * ; IIMUI  ITBteäÄ-

[teilt werden, vor dem 1. Januar dem Zentral-
Vorstand schriftlich einzuretchen. Alle Anträae
Man ^ °^ "^ ^"?Erung sind mindestens eine»

§ 27.
Auflösung des Vereins,

ffirU£Z bir Auflösung des Gewerbeverein»
tur Nassau kann nur in einer orönungsmäßta
Mehrheit" ^uptversammlung mit Dretvierttl^
^hrvert der anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden. Es ist jedoch die Anwesen.
£ mindestens zwei Drittel der Stimm,berechtigten erforderlich.

Ein Berfttgungsrecht über das Beretnsver.
mögen steht öer Hauptversammlung nicht zw

be, der Auflösung vorhandene VernUige«
wird dem Stipendtenfonds des Gewerbener.
eins für Nassau zur Ausbildung armer begab»
Z  Handwerker überwiesen, welcher in
-ie Verwiiltung des Bezirksverbanöes des Re¬
gierungsbezirks Wiesbaden übergeht.

4 28.
Geschäftsordnung.

Der Verein regelt seine inneren Angelegen.
” wUf,* ^ ne Geschäftsordnung, welche eine»

d' Eser Satzung bildet und der Ge¬
nehmigung des Zentralvorstandes unterliegt.

llmre Miitcliungen.
Leim-, Klebstoff- und Leinölversorgung.

. Die Anmeldung des Bedarfs zum 13 Verlor.
d-e MoEe JT -, August s

S hat m der Zeit vom 1(1. bis spä.
25- J ^NI zu erfolgen. Awraissl 'rmu are

suck bn den bekannten Stel en erhältlich bezm ^ -
Lwrdmu und nack Ansfül uag dorthin S
festgesetzten iGebühren einzufen̂ n. ’ ^

■ Nach längerem Leiden verschied am 26. Mai 1920

Hm Maurttineißkr Ml  Mr
in Biedenkopf

Mitglied des Zentralvorstandes.
ß‘! fliller, sachlicher und i neigennütziger Arbeit

der Ver,tori-ene die Interessen des Verein«
nach Kr ften gefördert. Wir werde» ihm eck

dankbares Andenken bewahren.
Wiesbaden,  den II. Juni K20.

kt  ZkntrMrrtMI.Ktverbttkreinsf.M «.
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